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Gesetze und Verordnungen
betreffend das Unterrichtswesen in der Schweiz

im Jahre 1942

A. Eidgenössische Erlasse

Ki. Bundesratsbesehluß betreffend Abänderung der Verordnung I zum
Bundesgesetz über die berufliche Ausbüdung. (Vom 14. Dezember
1942.)

Abänderung der Art. 51, lit.b, Abs. 1 und Art. 52, Abs. 3, lit. a, der
Verordnung I vom 23. Dezember 1932. — Die Schüler eder Berufs- und
Fachschulen, der Lehrwerkstätten sowie der Vorlehr- und Umlehrkurse
müssen der gesetzlichen Alltagspflicht des betreffenden Kantons genügt
und das 15. Altersjahr zurückgelegt haben.

K2. Kreisschreiben des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes an
die Kantonsregierungen und an die schweizerischen Berufsverbände
betreffend die Durchführung von Vorlehrkursen in Berufen des Handwerks

und der Industrie. (Vom 19. Februar 1942.)
Enthält Richtlinien für die Durchführung von Vorlehrkursen.

3. Bundesratsbesehluß über die Durchführung der Maturitätsprüfungen
an den vom Bundesrat anerkannten Schulen im Jahre 1942. (Vom
3. März 1942.)

Betrifft Ermächtigung zur Vorverschiebung und Beschränkung der
Maturitätsprüfungen.

4. Bundesratsbesehluß über die Schaffung einer ZentralsteUe für Vorunterricht,

Turn-, Sport- und Schießwesen. (Vom 13. Februar 1942.)

5. Bundesratsbesehluß über die Einführung eines Jahreskurses an der na-
turwissenschaftHchen Abteüung derEidgenössischenTechnischen Hochschule

zur Erlangung des Turnlehrerdiploms I. (Vom 21. September
1942.)

Näheres in „Archiv" 1942, S. 89 f.

6. Richtlinien des eidgenössischen Müitärdepartementes über Organisation
und Diirchführung des Turnunterrichtes in der Schule. (Vom 15. April
1942.)

7. Regulativ für die Diplomprüfungen an der Eidgenössischen Technischen

Hochschule. Besondere Bestimmungen der Abteüung für
Architektur. (Vom 19. Dezember 1942.)
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8. Bundesratsbesehluß über die Gehälter und Pensionen der MitgUeder des

Bundesrates, des Bundeskanzlers, der MitgUeder der Bundesgerichte,
der Kommandanten der Heereseinheiten und der Professoren der
Eidgenössischen Technischen Hochschule. (Vom 13. Januar 1942.)

9. Bundesbeschluß über die BewüUgung einer jährUchen Bundessubvention

an den Kanton Tessin und an die Talschaften italienischer und
rätoromanischer Sprache des Kantons Graubünden zur Wahrung und
Förderung ihrer kultureüen und sprachUchen Eigenart. (Vom 21.
September 1942.)

Die jährliche Bundessubvention an den Kanton Tessin beträgt 225 000 Fr.,
diejenige an den Kanton Graubünden 20 000 Fr. für die Talschaften
italienischer Sprache und 10 000 Fr. für die Talshaften rätoromanischer
Sprache.

10. Verfügung II des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements über
Beitragsleistung des Bundes an Notstandsaktionen zugunsten der
minderbemittelten Bevölkerung. (Vom 23. Dezember 1942.)
(Schülerspeisungen.)

Durch diese Verfügung wird das eidgenössische Kriegsfürsorgeamt
ermächtigt, zur Förderung einer zweckmäßigen und hinreichenden Ernährung

der minderbemittelten Schulkinder Maßnahmen von Kantonen und
Gemeinden, die der Schülerspeisung in den Schulen dienen, als Notstandsaktionen

im Sinne des Bundesratsbeschlusses vom 10. Oktober 1941 zu
genehmigen. Für die Beitragsleistung des Bundes kommen in Betracht
Schülerspeisungen, soweit sie zugunsten von Kindern minderbemittelter
Eltern der Primarschulen sowie der Sekundärschulen für Schüler im
schulpflichtigen Alter organisiert werden. Die Verfügung ist seit 1. Januar
1943 in Kraft.

B. Kantonale Gesetze, Verordnungen, Réglemente
Lehrpläne usw.

I. Kanton Zürich

ï. Volksschule (Primär- und Sekundärschule.)

1. Beschluß des Erziehungsrates betreffend : « Dritte Turnstunde ;

Leistungsprüfungen.» (Vom 8. Dezember 1942.)

2. Höhere Mittelschulen und Fachschulen

2. Schulordnung der Kantonsschule Zürich. (Vom 2. Juni 1942.)

3. Reglement für die Aufnahme in das kantonale Gymnasium Zürich.
(Vom 27. Januar 1942.)

4. Reglement für die Aufnahme in die kantonale Oberrealschule Zürich.
(Vom 10. März 1942.)

5. Regulativ über die Ferienreisen der Kantonsschule inWinterthur. (Vom
7. Mai 1942.)
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